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 Veröffentlicht am 01.08.1989

Norm

StGB §142 Abs2 Ga

Rechtssatz

Anwendung erheblicher Gewalt, wenn der Überfallene gewürgt, zu Boden gerissen und im Würgegri4 etwa fünf

Minuten am Boden liegend festgehalten und im Faustschlägen, die Verletzungen nach sich zogen, mißhandelt wurde.
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